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 in diesem Zusammenhang begrüßend, dass Projekte, insbesondere Infrastrukturpro-
jekte, ausgearbeitet werden, um die palästinensische Wirtschaft wiederzubeleben und die 
Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes zu verbessern, betonend, dass geeignete 
Bedingungen geschaffen werden müssen, um die Durchführung dieser Projekte zu erleich-
tern, und Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Partner in der Region und der internatio-
nalen Gemeinschaft, 

 sich dessen bewusst, dass die Entwicklung unter einem Besatzungsregime schwierig 
ist und dass sie am besten in einem Klima des Friedens und der Stabilität gedeiht, 

 im Hinblick 
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 ferner unter Begrüßung der Tätigkeit des Gemeinsamen Verbindungsausschusses, 
der als ein Forum fungiert, in dem mit der Palästinensischen Behörde wirtschaftspolitische 
und praktische Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Geberhilfe erörtert werden, 

 unter Begrüßung der Durchführung des Palästinensischen nationalen Entwicklungs-
plans 2011-2013 für Regierungsführung, Wirtschaft, soziale Entwicklung und Infrastruktur 
und der Annahme des Palästinensischen nationalen Entwicklungsplans 2014-2016: Von 
der Staatsbildung zur Souveränität und unter Betonung der Notwendigkeit fortgesetzter in-
ternationaler Unterstützung für den Prozess der Errichtung eines palästinensischen Staates, 
wie in der Zusammenfassung des Vorsitzes der am 22. September 2014 abgehaltenen Ta-
gung des Ad-hoc-Verbindungsausschusses dargestellt, 

 betonend
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schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich der Resolutionen 242 (1967) vom 
22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, 1397 (2002) vom 12. März 2002, 
1515 (2003) vom 19. November 2003, 1850 (2008) vom 16. Dezember 2008 und 1860 
(2009), sowie des Rahmens der Madrider Konferenz und des Grundsatzes „Land gegen 
Frieden“, mit dem Ziel, zu einer politischen Lösung zu gelangen, die zwei Staaten – Israel 
und einen unabhängigen, demokratischen, souveränen und lebensfähigen palästinensischen 
Staat mit einem zusammenhängenden Hoheitsgebiet – 
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